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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
und die Erteilung von Wahlscheinen zu den Kommunalwahlen  

in Nordrhein-Westfalen am 13. September 2020 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl- und Stimmbezirke der Stadt Rüthen wird in der Zeit 

vom 24. bis 28. August 2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus, 
Hochstraße 14, 59602 Rüthen, im Wahlamt, Zimmer 8, für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. Das Rathaus ist barrierefrei erreichbar. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß des § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Das 
Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist 
durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der oben 

genannten Zeit, spätestens am 28. August 2020 bis 12.30 Uhr, beim Bürgermeister der 
Stadt Rüthen, Wahlamt, Hochstraße 14, Zimmer 8, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit die be-
haupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel beizu-
bringen oder anzugeben. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

zum 23. August 2020 eine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl sowie für eine 
gegebenenfalls erforderlich werdende Stichwahl für die Bürgermeister- und/oder Land-
ratswahl. Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbe-
zirk / Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wäh-
len haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm ge-
kennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt während 
der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus, Wahlamt, Hochstraße 14, Zimmer 8, 59602 
Rüthen zur Einsichtnahme aus.  
 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlbe-
rechtigt zu sein, müssen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie 
nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem Wahlbezirk durch Stimmabgabe 

in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirkes oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 

 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 
 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte, 

 
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist gegen 

das Wählerverzeichnis (bis zum 28. August 2020) versäumt haben, 
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b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist oder 
der Einspruchsfrist entstanden ist. 

c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte werden noch bis zum 16. 
Tag vor der Wahl (28. August 2020) von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung in das Melde-
register herausstellt. 
 

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis 
zum 11. September 2020, 18:00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax oder E-Mail 
als gewahrt. Ein telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter  
5. Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen, die mindes-
tens 16 Jahre alt sein muss. 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte  
 

zu den Gemeinde- und Kreiswahlen (Bürgermeisterwahl, Ratswahl und Landratswahl, 
Kreistagswahl) 

 
1. den gemeinsamen Wahlschein für beide Wahlen 
2. je einen Stimmzettel für die Landratswahl (weiß), die Kreistagswahl (rot), die Bür-

germeisterwahl (blau) und die Gemeinderatswahl (grün) 
3. den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag  
4. den roten Wahlbriefumschlag. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Un-
terlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
zuweisen. 

 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den be-
sonderen amtlichen Stimmzettelumschlag (blau), der zu verschließen ist, unterzeichnet 
die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unter-
schriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen Wahlbriefum-
schlag (rot) und verschließt den Wahlbriefumschlag. 
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Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG als Standardbrief unentgeltlich be-
fördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 

Rüthen, 10.08.2020 
 
 
 
   gez. 
 Betten 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 
 

Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege von Grabstätten im Bereich der städtischen 
Friedhöfe 

 
Die Gräber auf folgenden städtischen Friedhöfen befinden sich in einem ungepflegten Zu-
stand: 
 
 Friedhof Rüthen:  Grabfeld E6, Nr. 54   

Grabfeld E6, Nr. 60 
     Grabfeld E7, Nr. 13 
     Grabfeld R1, Nr. 45 
     Grabfeld W1, Nr. 013-014  
      
 

Friedhof Altenrüthen:  Grabfeld L1, Nr. 15 
 
 
Friedhof Drewer:  Grabfeld R3, Nr. 26 
    Grabfeld R3, Nr. 27  

      
 
Da der Aufenthaltsort der Nutzungsberechtigten der vorgenannten Grabstätten nicht zu er-
mitteln ist, werden diese hiermit aufgefordert, umgehend, spätestens bis zum 02.10.2020, 
die ordnungsgemäße Unterhaltung und Pflege der Grabstätten zu veranlassen. Gleichzeitig 
werden die Nutzungsberechtigten durch Hinweisschilder auf dem Grab zu Pflege aufgefor-
dert. 
 
Bleibt diese Aufforderung unbeachtet, werden die Grabstätten eingeebnet und die auf diesen 
evtl. befindlichen Grabmale und baulichen Anlagen beseitigt. 
 
Rüthen, den 05.08.2020 
 
 
         gez.  
       Weiken 
   Bürgermeister   
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 

 
Benachrichtigung über die Zustellung eines Leistungsbescheids der Stadt 
Rüthen als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
Herr 
Sven Büker 
letzte bekannte Adresse: 
Johannesstraße 8 
59602 Rüthen 
 
 
wird hiermit darüber benachrichtigt, dass eine Festsetzung der Ersatzvornahme mit Leis-
tungsbescheid gegen ihn erlassen wird, die durch diese öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt wird. 
 
Bei dem Bescheid der Stadt Rüthen als örtliche Ordnungsbehörde geht es um das ordnungs-
rechtliche Verfahren bezüglich eines verbotswidrig abgestellten Pkw der Marke Opel, Modell: 
Vectra, Farbe: Grün, in der Johannesstraße in Rüthen. Der Pkw wurde durch die Stadt 
Rüthen am 28.07.2020 sichergestellt und zum Sicherstellungsgelände verbracht.   
 
Der Bescheid vom 30.07.2020 mit dem Aktenzeichen 32 13-02 kann von Ihnen im Rathaus 
der Stadt Rüthen, Zimmer 09, Hochstraße 14, 59602 Rüthen zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten persönlichen eingesehen und empfangen werden.  
 
Weiterhin werden durch die Veröffentlichung des Bescheids Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 
 

 

 

    Rüthen, den 10.08.2020 
 
 
 
 
 

       gez.   
  - Weiken - 
Bürgermeister 

 
 


